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Gesetz
zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des  

Rates – geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates –  
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Laufbahnrecht

Vom 6. Februar 2017

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Laufbahngesetzes

Das Laufbahngesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. 
S. 39) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Die Laufbahnbefähigung kann auch auf Grund der 

Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 
S. 22), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 
2013 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden 
ist, erworben werden.“

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt:
„(3) Das Verfahren kann auch über einen Einheitlichen 

Ansprechpartner im Sinne des § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin 
vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226) 
geändert worden ist, abgewickelt werden; die Prüfung und 
Entscheidung erfolgt jedoch durch die für die Anerkennung 
zuständige Stelle.

(4) Der Vorwarnmechanismus richtet sich nach Arti-
kel 56a der Richtlinie 2005/36/EG sowie den dazu ergange-
nen Durchführungsrechtsakten. § 13b Absatz 1 bis 6 des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin vom 7. Fe-
bruar 2014 (GVBl. S. 39), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. Zuständig für 
die Übermittlung und Bearbeitung von Warnungen im Bin-
nenmarkt-Informationssystem (IMI) ist neben den in § 13b 
des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Berlin ge-
nannten Stellen auch die für die Anerkennung einer Berufs-
qualifikation als Laufbahnbefähigung zuständige Behörde 
sowie im Falle eines behördlichen Disziplinarverfahrens die 
für disziplinarrechtliche Entscheidungen zuständige Behör-
de, wenn die Warnung eine der folgenden Entscheidungen 
betrifft:
1.  Entfernung aus dem Beamtenverhältnis gemäß § 5 Ab-

satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Disziplinargesetzes,

2.  Einstellung eines Disziplinarverfahrens, wenn das Dis-
ziplinarverfahren wegen Beendigung des Beamtenver-
hältnisses gemäß § 24 des Beamtenstatusgesetzes nicht 
zu Ende geführt wird, oder

3.  Einstellung eines Disziplinarverfahrens, wenn die Be-
amtin oder der Beamte auf eigenen Antrag gemäß § 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Beamtenstatusgesetzes 
aus dem Beamtenverhältnis entlassen wird und das Dis-
ziplinarverfahren voraussichtlich zur Entlassung aus 
dem Beamtenverhältnis geführt hätte.“

2. § 23a wird wie folgt gefasst:

„§ 23a 
Anwendung des Berufsqualifikations- 

feststellungsgesetzes Berlin
Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Fe-

bruar 2014 (GVBl. S. 39), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Mai 2016 (GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung findet mit Ausnahme des § 13b Absatz 1 bis 
6 (Vorwarnmechanismus) und des § 17 (Statistik) keine Anwen-
dung.“

3. § 28 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Prüfungsleistungen 

sind“ die Wörter „ , soweit nicht länderübergreifende Rege-
lungen oder Vereinbarungen entgegenstehen,“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Prüfungsnoten können“ 
die Wörter „ , soweit nicht länderübergreifende Regelungen 
oder Vereinbarungen entgegenstehen,“ eingefügt.

c) Satz 3 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Nach § 88 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 
(GVBl. S. 333) geändert worden ist, wird folgender Absatz 2a ein-
gefügt:

„(2a) Ohne Einwilligung der Beamtin oder des Beamten ist es zur 
Erfüllung von Mitteilungs- und Auskunftspflichten im Rahmen der 
europäischen Verwaltungszusammenarbeit nach den §§ 8a bis 8e 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 
des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung zulässig, 
auch Personalaktendaten im Wege der Auskunft zu übermitteln; dies 
gilt auch für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte.“

Artikel 3 
Änderung der Verordnung über die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen 
anderer Länder der Europäischen Union 

als Laufbahnbefähigung
Die Verordnung über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

anderer Länder der Europäischen Union als Laufbahnbefähigung 
vom 13. Januar 2009  (GVBl. S. 14) wird wie folgt geändert:
1. Vor der Eingangsformel wird folgende Inhaltsübersicht einge-

fügt:
„§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
§ 2  Anerkennungsvoraussetzungen
§ 2a  Partieller Zugang
§ 3   Antrag
§ 4   Bewertung der Qualifikationsnachweise
§ 5   Ausgleichsmaßnahmen
§ 6   Zweck, Inhalt und Durchführung der Eignungsprüfung
§ 7    Bewertung, Bestehen und Wiederholung der Eignungs- 

prüfung
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§ 8    Verhinderung, Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ord-
nungsverstöße

§ 9   Anpassungslehrgang
§ 10 Bescheid
§ 11 Erwerb der Laufbahnbefähigung, Berufsbezeichnung
§ 12 Ausführungsvorschriften
Anlage 1 (zu § 9 Absatz 5)
Anlage 2 (zu § 11 Absatz 1)“

2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtli-
nie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist. Sie gilt für 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten im Sinne des Absat-
zes 2, die die Anerkennung ihrer Berufsqualifikation als 
Laufbahnbefähigung im Sinne des Laufbahngesetzes anstre-
ben, wenn ihre Berufsqualifikation in einem dieser Staaten 
mit Ausnahme von Deutschland erworben oder anerkannt 
worden ist (Qualifikationsstaat) und dort für den unmittel-
baren Zugang zu einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst er-
forderlich ist, die der angestrebten Laufbahn vergleichbar 
ist. Unberührt bleiben der Grundsatz der automatischen An-
erkennung auf Grund der Regelungen in den Artikeln 21 bis 
49b der Richtlinie 2005/36/EG und der Grundsatz der Aner-
kennung der Berufserfahrung auf Grund der Regelungen in 
den Artikeln 16 bis 20 der Richtlinie 2005/36/EG.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Berufsqualifikationen im Sinne dieser Verordnung 

sind Qualifikationen, die durch einen Ausbildungsnachweis, 
einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Buchstabe a 
Unterbuchstabe i der Richtlinie 2005/36/EG oder Berufs-
erfahrung nachgewiesen werden.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Zuständige Behörde im Sinne dieser Verordnung ist 

die für die Ordnung der Laufbahn zuständige Behörde (§ 3 
des Laufbahngesetzes), für die die Erlangung der Laufbahn-
befähigung angestrebt wird.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise (Qua-
lifikationsnachweise), die in einem anderen Mitgliedstaat 
erforderlich sind, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis 
zur Aufnahme und Ausübung eines reglementierten Berufes 
im öffentlichen Dienst zu erhalten, sind auf Antrag als Lauf-
bahnbefähigung, die der Fachrichtung der Qualifikations-
nachweise entspricht, anzuerkennen, wenn
1. die Qualifikationsnachweise in einem Mitgliedstaat von 

einer nach dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
zuständigen Behörde ausgestellt worden sind,

2. die antragstellende Person nicht wegen schwerwiegen-
der beruflicher Verfehlungen, Straftaten oder vergleich-
bar gewichtiger Gründe für das Beamtenverhältnis un-
geeignet ist,

3. die Qualifikation der antragstellenden Person im Ver-
gleich zu den im Land Berlin für den Erwerb der Lauf-
bahnbefähigung zu erfüllenden Voraussetzungen
a) kein Qualifikationsdefizit im Sinne des § 4 Absatz 2 

aufweist,
b) ein Qualifikationsdefizit im Sinne des § 4 Absatz 2 

aufweist, aber Ausgleichsmaßnahmen nicht zu for-
dern sind (§ 4 Absatz 3), oder

c) ein Qualifikationsdefizit im Sinne des § 4 Absatz 2 
aufweist, das durch erfolgreich absolvierte Aus-
gleichsmaßnahmen (§ 5) ausgeglichen worden ist.

 Reglementiert ist ein Beruf dann, wenn seine Aufnahme 
oder Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften an das Vorliegen bestimmter Berufs-
qualifikationen gebunden ist.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2 und wie folgt gefasst:

„(2) Hat die antragstellende Person in einem Mit gliedstaat, 
der die Berufsausübung nicht reglementiert hat, den Beruf 
im öffentlichen Dienst innerhalb der letzten zehn Jahre ein 
Jahr lang vollzeitlich oder während einer entsprechenden 
Gesamtdauer in Teilzeit ausgeübt, gilt Absatz 1 entspre-
chend, wenn die Qualifikationsnachweise bescheinigen, 
dass die antragstellende Person auf die Ausübung des betref-
fenden Berufs vorbereitet wurde. Die in Satz 1 genannte  
Berufserfahrung darf nicht verlangt werden, wenn die Qua-
lifikationsnachweise den Abschluss einer reglementierten 
Ausbildung bestätigen.“

d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:
„(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann die An-

erkennung einer Befähigung für Laufbahnen im Land Berlin 
verweigert werden, wenn die erforderliche nationale Berufs-
qualifikation unter Artikel 11 Buchstabe e der Richtlinie 
2005/36/EG eingestuft ist und der Qualifikationsnachweis 
der antragstellenden Person unter Artikel 11 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG eingestuft ist.

(4) Einem Qualifikationsnachweis nach den Absätzen 1 
bis 3 sind gleichgestellt
1. ein Ausbildungsnachweis im Sinne des Artikels 12 der 

Richtlinie 2005/36/EG und
2. jeder in einem Drittland ausgestellte Ausbildungsnach-

weis, sofern seine Inhaberin oder sein Inhaber im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaates, der diesen Ausbildungs-
nachweis nach Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
anerkannt hat, drei Jahre Berufserfahrung in dem betref-
fenden Beruf besitzt und dieser Mitgliedstaat die Be-
rufserfahrung bescheinigt.“

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.
f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und wie folgt gefasst:

„(6) Sprachkenntnisse können überprüft werden, wenn 
der auszuübende Beruf Auswirkungen auf die Patienten-
sicherheit hat oder wenn erhebliche und konkrete Zweifel 
daran bestehen, dass die Sprachkenntnisse für die berufliche 
Tätigkeit ausreichen. Eine Überprüfung von Sprachkennt-
nissen darf erst nach der Bewertung der Berufsqualifikation 
der antragstellenden Person (§ 2 Absatz 1 dieser Verord-
nung) vorgenommen werden und muss in angemessenem 
Verhältnis zur auszuübenden Tätigkeit stehen. Die angemes-
sene Beherrschung der deutschen Sprache ist Voraussetzung 
für die Teilnahme an Ausgleichsmaßnahmen und den Er-
werb der Laufbahnbefähigung.“

4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a 
Partieller Zugang

(1) Abweichend von § 2 können Qualifikationsnachweise auf 
Antrag im Einzelfall als Befähigung für eine Laufbahn mit der 
Einschränkung, dass Zugang nur für bestimmte Tätigkeiten im 
Rahmen der Laufbahn gewährt wird, anerkannt werden, wenn
1. die antragstellende Person im Qualifikationsstaat ohne Ein-

schränkung berechtigt ist, eine der Qualifikation entspre-
chende Berufstätigkeit auszuüben,

2. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Be-
rufstätigkeit im Qualifikationsstaat und der Wahrnehmung 
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(4) Der Antrag und die beizufügenden Unterlagen sind, 
soweit sie von der antragstellenden Person stammen, in 
deutscher Sprache einzureichen. Handelt es sich um fremd-
sprachige Unterlagen, ist eine beglaubigte Übersetzung in 
deutscher Sprache beizufügen; die Übersetzung ist von einer 
öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscherin oder 
Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Dolmetscher oder Übersetzer zu erstellen. Die Unterla-
gen einschließlich der gegebenenfalls erforderlichen Über-
setzungen sind in Kopie vorzulegen. Bei begründeten Zwei-
feln an der Übereinstimmung der in Kopie eingereichten 
Unterlagen mit dem Original oder an der Richtigkeit von 
Angaben kann die Vorlage einer beglaubigten Kopie ver-
langt werden.

(5) Die zuständige Behörde bestätigt der antragstellenden 
Person binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen 
und teilt ihr gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 
Die Monatsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem der An-
trag bei der zuständigen Behörde oder bei dem Einheitlichen 
Ansprechpartner eingeht.

(6) Bestehen berechtigte Zweifel an den Angaben der an-
tragstellenden Person, kann von der zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats eine Bescheinigung der Tatsache ver-
langt werden, dass die Ausübung des Berufes nicht auf 
Grund eines disziplinarrechtlich relevanten Verhaltens oder 
einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen ausgesetzt 
oder untersagt wurde. Der Informationsaustausch erfolgt 
über das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Verwal-
tungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informati-
onssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG 
der Kommission (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2016/1628 (ABl. L 252 
vom 16.9.2016, S. 53) geändert worden ist.“

6. § 4 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die zuständige Behörde stellt fest, ob die Qualifikation 

der antragstellenden Person der Befähigung für eine Laufbahn 
des Landes Berlin zugeordnet werden kann. Sodann stellt sie 
anhand eines Vergleichs zwischen den Vorbildungs- und Ausbil-
dungsvoraussetzungen der Laufbahnbefähigung und der Quali-
fikationsnachweise fest, ob ein Qualifikationsdefizit im Sinne 
des Absatzes 2 besteht.

(2) Ein Qualifikationsdefizit liegt vor, wenn
1.  die bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich 

wesentlich von denen unterscheiden, die im Land Berlin für 
den Erwerb der Laufbahnbefähigung vorgeschrieben sind, 
oder

2.  die Laufbahnbefähigung die Wahrnehmung eines umfang-
reicheren Aufgabenfeldes ermöglicht als der reglementierte 
Beruf im Qualifikationsstaat, und wenn dieser Unterschied 
darauf beruht, dass für den Erwerb der Laufbahnbefähigung 
eine besondere Ausbildung vorgeschrieben wird, welche 
sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von den durch 
die Qualifikationsnachweise der antragstellenden Person ab-
gedeckten Fächer unterscheiden.

Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn die durch sie ver-
mittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs sind und 
die bisherige Ausbildung der antragstellenden Person im Hin-
blick auf diese Fächer im Vergleich zu der für den Erwerb der 
Laufbahnbefähigung geforderten Ausbildung wesentliche Ab-
weichungen hinsichtlich des Inhalts aufweist.

(3) Wird ein Defizit festgestellt, ist zu prüfen, ob die im An-
schluss an den Erwerb der Qualifikation im Rahmen der bisheri-
gen Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von ei-
ner einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden, 

der Aufgaben der in Betracht kommenden Laufbahn so groß 
sind, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen dem 
Durchlaufen der vollständigen Ausbildung für die Laufbahn 
gleichkäme, und

3. die Berufstätigkeit sich einer möglichen Tätigkeit in der 
Laufbahn zuordnen lässt, die objektiv von den anderen zu 
den Aufgaben der Laufbahn zählenden Tätigkeiten in der 
Weise zu trennen ist, dass diese anderen Tätigkeiten und die 
mit ihnen verbundenen Ämter vom Zugang zu der Laufbahn 
auszunehmen sind. Dafür ist zu berücksichtigen, ob die be-
rufliche Tätigkeit im Qualifikationsstaat eigenständig aus-
geübt werden kann.

(2) In der Anerkennung ist festzustellen, für welche Ämter der 
Laufbahn der partielle Zugang gewährt wird. Der partielle Zu-
gang kann verweigert werden, wenn zwingende Gründe des All-
gemeininteresses dies rechtfertigen.“

5. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Der Antrag auf Anerkennung kann schriftlich oder 
elektronisch sowohl unmittelbar bei der zuständigen Behör-
de als auch beim Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 
des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für 
das Land Berlin vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) geändert worden ist, gestellt werden.

(2) Im Antrag ist anzugeben, welche Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst angestrebt wird. Dem Antrag sind beizufügen:
1. ein Lebenslauf mit tabellarischer Darstellung des beruf-

lichen Werdegangs,
2. ein Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitglied-

staates,
3. Qualifikationsnachweise,
4. Bescheinigungen oder Urkunden des Heimat- oder Qua-

lifikationsstaates darüber, dass keine Straftaten, schwer-
wiegende berufliche Verfehlungen oder sonstige, die 
Eignung infrage stellenden Umstände bekannt sind; die 
Bescheinigungen oder Urkunden dürfen bei ihrer Vor-
lage nicht älter als drei Monate sein,

5. eine Bescheinigung des Heimat- oder Qualifikations-
staates, aus der hervorgeht, zu welcher Berufsausübung 
der Qualifikationsnachweis berechtigt,

6. gegebenenfalls Bescheinigungen über die Art und Dauer 
der nach Erwerb des Qualifikationsnachweises in einem 
Mitgliedstaat ausgeübten Tätigkeiten in der Fachrich-
tung des Qualifikationsnachweises,

7. gegebenenfalls von einer einschlägigen Stelle ausge-
stellte Bescheinigungen über Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen, die durch lebenslanges Lernen er-
worben wurden,

8. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls bei welcher Stel-
le innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bereits die 
Anerkennung beantragt wurde sowie ein gegebenenfalls 
dazu ergangener Bescheid.“

b) Folgende Absätze 3 bis 6 werden angefügt:
„(3) Die zuständige Behörde kann die antragstellende 

Person auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist In-
formationen zu Inhalt und Dauer der absolvierten Ausbil-
dung sowie zu sonstigen Berufsqualifikationen in Form von 
Studienordnungen, Prüfungsordnungen, Studienbüchern 
oder in anderer geeigneter Weise vorzulegen, soweit dies zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich ist. Ist die An-
tragstellerin oder der Antragsteller nicht in der Lage, die In-
formationen vorzulegen, ersucht die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle die Kontaktstelle, die zu-
ständige Behörde oder eine andere zuständige Stelle des 
Staates, in dem die Qualifikation erworben wurde, um Über-
mittlung der Informationen.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      73. Jahrgang      Nr. 5      17. Februar 2017 209

(3) Inhalt und Umfang der Prüfung werden in Abhängigkeit 
von den bestehenden Qualifikationsdefiziten festgelegt. Dazu 
erstellt die zuständige Behörde oder die von ihr bestimmte Stel-
le anhand der Sachgebiete, deren Kenntnis nach den einschlägi-
gen Laufbahn-, Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsverordnun-
gen Voraussetzung für den Erwerb der jeweiligen Laufbahn-
befähigung ist, ein Verzeichnis der Sachgebiete, die von den 
bisherigen Qualifikationen und Erfahrungen der antragstellen-
den Person nicht abgedeckt werden. Sie wählt die Prüfungs-
gebiete aus diesem Verzeichnis aus. Die Behörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle kann weitere Bestimmungen zur Prüfung 
treffen, soweit diese Verordnung und die Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen keine abschließenden Regelungen treffen. Die 
antragstellende Person erhält spätestens acht Wochen vor Be-
ginn der Prüfung eine schriftliche Mitteilung über Zeit, Ort und 
Ablauf der Prüfung und über die Prüfungsinhalte. 

(4) Die Eignungsprüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil kann mehrere Auf-
sichtsarbeiten umfassen. Die nach Absatz 2 zuständige Behörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle kann weitere Prüfungsteile 
(zum Beispiel Aktenvortrag, Prüfungsunterricht oder praktische 
Prüfung) vorschreiben. 

(5) Die Prüfung wird durch eine Prüfungskommission durch-
geführt, deren Mitglieder durch die nach Absatz 2 zuständige 
Behörde oder die von ihr bestimmte Stelle unter Berücksichti-
gung der zu prüfenden Fachgebiete bestellt werden. Sie besteht 
in der Regel aus einer oder einem Vorsitzenden und zwei weite-
ren Mitgliedern. Die Prüfungskommission ist unabhängig, nicht 
weisungsgebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(6) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird der antrag-
stellenden Person spätestens eine Woche vor der mündlichen 
Prüfung schriftlich mitgeteilt. Wer die schriftliche Prüfung be-
standen hat, wird zur mündlichen Prüfung zugelassen. Im An-
schluss an die mündliche Prüfung gibt die oder der Vorsitzende 
der Prüfungskommission der antragstellenden Person das Er-
gebnis der Eignungsprüfung bekannt.

(7) Über den Prüfungshergang ist ein Protokoll anzufertigen, 
das folgende Angaben zu enthalten hat:
1. die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission,
2. den Namen der antragstellenden Person,
3. die Prüfungsthemen,
4. Zeit und Ort der schriftlichen und mündlichen Prüfungsteile,
5. den Verlauf der Prüfung und besondere Vorkommnisse,
6. die Bewertung der einzelnen Prüfungsteile,
7. das abschließende Ergebnis der Eignungsprüfung.
Das Protokoll ist von der oder dem Vorsitzenden und einem Mit-
glied der Prüfungskommission zu unterschreiben.

(8) Bei Laufbahnen mit Laufbahnprüfung sind abweichend 
von den Absätzen 4 bis 7 die für die jeweilige Laufbahn gelten-
den Prüfungsbestimmungen entsprechend anzuwenden.“

9. Nach § 6 werden die folgenden §§ 7 und 8 eingefügt:

„§ 7 
Bewertung, Bestehen und Wiederholung 

der Eignungsprüfung
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgt gemäß § 28 

des Laufbahngesetzes. Die Eignungsprüfung ist bestanden, 
wenn der schriftliche und der mündliche Prüfungsteil jeweils 
mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet wurden. Sofern 
der schriftliche Prüfungsteil aus mehreren Aufsichtsarbeiten be-
steht, ist die schriftliche Prüfung bestanden, wenn alle Auf-
sichtsarbeiten mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet 
worden sind.

(2) Bei Laufbahnen mit Laufbahnprüfung sind abweichend 
von Absatz 1 die für die jeweilige Laufbahn geltenden Prüfungs-
bestimmungen entsprechend anzuwenden.

das Defizit ganz oder teilweise ausgleichen können. Lebenslan-
ges Lernen umfasst jegliche Aktivitäten der allgemeinen Bil-
dung, beruflichen Bildung, nichtformalen Bildung und des in-
formellen Lernens während des gesamten Lebens, aus denen 
sich eine Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kom-
petenzen ergibt und zu denen auch Berufsethik gehören kann.“

7. § 5 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:
„(1) Bei Vorliegen eines Qualifikationsdefizits im Sinne des 

§ 4, das nicht gemäß § 4 Absatz 3 ausgeglichen worden ist, ist 
die Anerkennung nach Wahl der antragstellenden Person von 
dem Bestehen einer Eignungsprüfung (§ 6) oder von dem er-
folgreichen Durchlaufen eines Anpassungslehrgangs (§ 9) ab-
hängig zu machen. 

(2) Abweichend vom Grundsatz der freien Wahl nach Ab-
satz 1 kann ein Qualifikationsdefizit nur durch das Bestehen ei-
ner Eignungsprüfung ausgeglichen werden, wenn die antragstel-
lende Person
1. den Erwerb der Befähigung für eine Laufbahn anstrebt, die 

eine genaue Kenntnis des deutschen Rechts erfordert und 
Beratung oder Beistand in Bezug auf das deutsche Recht ein 
wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung ist,

2. über eine Berufsqualifikation auf dem Niveau des Artikels 
11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG verfügt, die für 
den Erwerb einer Laufbahnbefähigung erforderliche Berufs-
qualifikation jedoch unter Artikel 11 Buchstabe c der Richt-
linie 2005/36/EG eingestuft ist, oder

3. über eine Berufsqualifikation auf dem Niveau des Artikels 
11 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG verfügt, die für 
den Erwerb der Laufbahnbefähigung erforderliche Berufs-
qualifikation jedoch unter Artikel 11 Buchstabe d oder e der 
Richtlinie 2005/36/EG eingestuft ist.

Verfügt die antragstellende Person über eine Berufsqualifikation 
auf dem Niveau des Artikels 11 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG, ist die für den Erwerb der Laufbahnbefähigung  
erforderliche Berufsqualifikation jedoch unter Artikel 11 Buch-
stabe d der Richtlinie 2005/36/EG eingestuft, so kann ein Quali-
fikationsdefizit nur durch das Bestehen einer Eignungsprüfung 
und das erfolgreiche Durchlaufen eines Anpassungslehrgangs 
ausgeglichen werden.“

8. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6 
Zweck, Inhalt und Durchführung 

der Eignungsprüfung
(1) Die Eignungsprüfung ist eine in deutscher Sprache abzu-

legende, die beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen betreffende staatliche Prüfung, mit der die Fähigkeit, die 
Aufgaben der angestrebten Laufbahn auszuüben, beurteilt wird. 
Sie muss dem Umstand Rechnung tragen, dass im Qualifikati-
onsstaat bereits eine entsprechende berufliche Qualifikation vor-
liegt. Der antragstellenden Person ist die Möglichkeit zu geben, 
die Eignungsprüfung spätestens sechs Monate nach Bekannt-
gabe der Entscheidung, ihr eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, 
oder bei bestehendem Wahlrecht spätestens sechs Monate nach 
Zugang der in Ausübung des Wahlrechts getroffenen Entschei-
dung, abzulegen. Wenn sowohl eine Eignungsprüfung als auch 
ein Anpassungslehrgang durchzuführen sind, wird die Eig-
nungsprüfung erst durchgeführt, nachdem der Anpassungslehr-
gang erfolgreich durchlaufen wurde.

(2) Die Eignungsprüfung wird von der für die Ordnung der 
Laufbahn zuständigen Behörde oder einer von ihr bestimmten 
Stelle durchgeführt. Bei Laufbahnen mit Laufbahnprüfung führt 
die Eignungsprüfung die für die Durchführung der Laufbahn-
prüfung zuständige Behörde oder eine von ihr bestimmte Stelle 
durch. Die Eignungsprüfung kann auf der Grundlage einer Ver-
waltungsvereinbarung mit dem Bund oder einem Land auch von 
einer darin bestimmten Stelle abgenommen werden.
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10. Der bisherige § 7 wird § 9 und wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Anpassungslehrgang besteht aus einer berufs-
praktischen Tätigkeit in den Aufgaben der angestrebten 
Laufbahn in einer oder mehreren Ausbildungsstellen jeweils 
unter Anleitung und Verantwortung einer qualifizierten In-
haberin oder eines qualifizierten Inhabers der angestrebten 
Laufbahnbefähigung. Die berufspraktische Tätigkeit kann 
durch theoretische Ausbildungsanteile ergänzt werden.“

b) Die Absätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst:
„(3) Der Anpassungslehrgang dient dazu, die im Vergleich 

zwischen vorhandener und geforderter Ausbildung fehlen-
den Qualifikationen zu erwerben. Er darf höchstens drei Jah-
re dauern. Die zuständige Behörde vergleicht auf der Grund-
lage der einschlägigen Laufbahn-, Ausbildungs-, Studien- 
und Prüfungsverordnungen die Inhalte, die für den Erwerb 
der Laufbahnbefähigung erforderlich sind, mit den Qualifi-
kationen und Erfahrungen der antragstellenden Person und 
regelt die Durchführung des Anpassungslehrgangs. Insbe-
sondere sind die Dauer des Lehrgangs und die Inhalte, die 
noch vermittelt werden müssen, zu bestimmen. Bei Lauf-
bahnen mit Vorbereitungsdienst darf der Anpassungslehr-
gang die Dauer des Vorbereitungsdienstes nicht überschrei-
ten; hiervon abweichende gesetzliche Regelungen bleiben 
unberührt. Der Anpassungslehrgang kann verlängert wer-
den, soweit die auf Grund von Erkrankungszeiten oder aus 
anderen zwingenden Gründen verursachten Ausfallzeiten in 
der für die Fortsetzung des Anpassungslehrgangs verblei-
benden Zeit nicht mehr kompensiert werden können.

(4) Der Lehrgang ist Gegenstand einer Bewertung. Die 
Bewertung erfolgt gemäß § 28 des Laufbahngesetzes. Bei 
mehreren Lehrgangsabschnitten wird am Ende des Anpas-
sungslehrgangs ein Gesamtergebnis gebildet. Die zuständi-
ge Behörde legt die Gewichtung der einzelnen Lehrgangsab-
schnitte zur Bildung des Gesamtergebnisses in Abhängig-
keit von deren Bedeutung für die nach den einschlägigen 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften erforderlichen Fä-
cher fest. Der Anpassungslehrgang ist erfolgreich durchlau-
fen, wenn die Leistungen der antragstellenden Person in je-
dem Lehrgangsabschnitt mindestens mit der Gesamtnote 
„ausreichend“ bewertet wurden.

(5) Die Rechte und Pflichten während des Anpassungs-
lehrgangs werden durch Vertrag zwischen dem Land Berlin, 
vertreten durch die zuständige Behörde, und der antragstel-
lenden Person festgelegt. Die antragstellende Person befin-
det sich während des Anpassungslehrgangs in einem öffent-
lich-rechtlichen Berufsqualifikations-Anerkennungsverhält-
nis, welches durch das als Anlage 1 beigefügte Vertrags-
muster näher geregelt wird. Eine Verpflichtung, den Anpas-
sungslehrgang zu vergüten, besteht nicht. Der Anpassungs-
lehrgang endet, außer mit Ablauf der festgesetzten Zeit, 
vorzeitig auf Antrag oder wenn schwerwiegende Pflicht-
verletzungen der antragstellenden Person der Fortführung 
entgegenstehen.“

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:
„(6) Die antragstellende Person erhält ein Zeugnis über 

das Ergebnis des Anpassungslehrgangs und im Falle des 
Nichtbestehens zeitnah einen mit einer Rechtsmittelbeleh-
rung versehenen schriftlichen Bescheid. Innerhalb von drei 
Monaten nach dem Ende des Anpassungslehrgangs wird der 
antragstellenden Person Akteneinsicht gewährt.“

11. Der bisherige § 8 wird § 10 und wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt gefasst:

„(1) Die Entscheidung über den Antrag ist der antragstel-
lenden Person innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der 
vollständigen Unterlagen schriftlich mitzuteilen. In den Fäl-

(3) Die antragstellende Person erhält ein Zeugnis über das Er-
gebnis der Eignungsprüfung und im Falle des endgültigen 
Nichtbestehens zeitnah einen mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehenen schriftlichen Bescheid. Innerhalb von drei Monaten 
nach Abschluss der Eignungsprüfung wird der antragstellenden 
Person Einsicht in die Prüfungsakten gewährt.

(4) Im Falle des Nichtbestehens kann die Eignungsprüfung ein-
mal wiederholt werden; den Termin bestimmt die Laufbahnord-
nungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Laufbahn-
ordnungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann in 
begründeten Ausnahmefällen eine zweite Wiederholung zulassen.

§ 8 
Verhinderung, Rücktritt, Versäumnis, 

Täuschung, Ordnungsverstöße
(1) Ist die antragstellende Person durch Erkrankung oder sonsti-

ge von ihr nicht zu vertretende Umstände gehindert, die Eignungs-
prüfung oder einen Prüfungsteil anzutreten, hat sie die Hinde-
rungsgründe unverzüglich in geeigneter Form nachzuweisen. Bei 
Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis, im Zweifelsfall auf Verlan-
gen ein personal- oder amtsärztliches Gutachten beizubringen. 

(2) In besonderen Fällen kann die antragstellende Person mit 
Genehmigung der Laufbahnordnungsbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle auch von einer bereits angetretenen Prüfung 
zurücktreten.

(3) Bei Verhinderung oder Rücktritt nach den Absätzen 1 und 
2 gilt der jeweilige Prüfungsteil als nicht begonnen. Die Lauf-
bahnordnungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle legt 
fest, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher neuen Aufgaben-
stellung der Prüfungsteil nachgeholt wird und entscheidet, ob 
bereits erbrachte Teile der Eignungsprüfung zu wiederholen 
sind. Die im Rahmen des schriftlichen Prüfungsteils zuvor be-
reits vollständig erbrachten Prüfungsarbeiten müssen nicht wie-
derholt werden. Eine unterbrochene mündliche Prüfung ist in 
vollem Umfang nachzuholen.

(4) Wird ein Prüfungsteil aus anderen als den in Absatz 1  
genannten Gründen versäumt, gilt dieser Prüfungsteil als nicht 
bestanden. Wird eine schriftliche Prüfungsarbeit aus anderen als 
den in Absatz 2 genannten Fällen abgebrochen, ist sie zu bewer-
ten; eine ebenso abgebrochene mündliche Prüfung gilt als nicht 
bestanden.

(5) Wenn die antragstellende Person bei einer Prüfungsleis-
tung täuscht, zu täuschen versucht, anderen in unzulässiger Wei-
se hilft oder sonst gegen die Ordnung verstößt, wird die Fortset-
zung der Prüfung nur unter Vorbehalt gestattet. Bei einer erheb-
lichen Störung der Ordnung, insbesondere des ordnungsgemä-
ßen Ablaufs einer Prüfung, kann die antragstellende Person 
durch die Prüferin oder den Prüfer oder die Aufsichtsperson so-
fort von der Fortsetzung der jeweiligen Prüfung ausgeschlossen 
werden. Nach Anhörung der oder des Betroffenen entscheidet 
die Laufbahnordnungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
je nach der Schwere des Verstoßes darüber, ob die Wiederholung 
der Prüfungsleistung oder der nachträgliche Ausschluss von der 
Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung als nicht be-
standen angeordnet wird oder ob die gesamte Eignungsprüfung 
als nicht bestanden gilt. Wird erst nach Bekanntgabe des Ergeb-
nisses der Eignungsprüfung bekannt, dass die antragstellende 
Person bei der Erbringung eines im Rahmen der Eignungsprü-
fung erforderlichen Leistungsnachweises getäuscht hat, kann 
die Laufbahnordnungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
je nach Schwere des Verstoßes die Prüfungsleistung nachträg-
lich als nicht bestanden bewerten und das Ergebnis entsprechend 
berichtigen oder die Eignungsprüfung insgesamt für nicht be-
standen erklären und den Anerkennungsbescheid einziehen. Die 
Maßnahme ist innerhalb eines Monats, nachdem die Laufbahn-
ordnungsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle von der Täu-
schung und der Person der oder des Täuschenden Kenntnis er-
langt hat und innerhalb von drei Jahren seit dem Tag der münd-
lichen Prüfung zu treffen.“
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3. die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen nicht erfolg-
reich abgeschlossen worden sind oder die antragstellen-
de Person sich ihnen aus von ihr zu vertretenden Grün-
den nicht unterzogen hat oder

4. die antragstellende Person wegen schwerwiegender be-
ruflicher Verfehlungen, Straftaten oder vergleichbar ge-
wichtiger Gründe für das Beamtenverhältnis ungeeignet 
ist.

Mit dem Bescheid über das endgültige Nichtbestehen der 
Eignungsprüfung oder den nicht erfolgreichen Abschluss 
des Anpassungslehrgangs ist zugleich der Antrag auf Aner-
kennung der Berufsqualifikation als Laufbahnbefähigung 
abgelehnt.“

12. Der bisherige § 9 wird § 11 und wie folgt gefasst:

„§ 11 
Erwerb der Laufbahnbefähigung, 

Berufsbezeichnung
(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Anerkennungsver-

fahrens wird die Befähigung für die jeweilige Laufbahn erwor-
ben, in Fällen des partiellen Zugangs verbunden mit einer Ein-
schränkung im Sinne des § 2a. Über den Erwerb der Befähigung 
ist der antragstellenden Person eine Bescheinigung nach dem 
Muster der Anlage 2 auszuhändigen.

(2) Wenn mit der Qualifikation nach den allgemeinen gesetz-
lichen Bestimmungen die Befugnis verbunden ist, eine regle-
mentierte Berufsbezeichnung zu führen, wird diese Befugnis 
mit dem erfolgreichen Abschluss des Anerkennungsverfahrens 
erworben. Abweichend von Satz 1 muss die Berufstätigkeit in 
Fällen des partiellen Zugangs nach § 2a unter der Berufsbe-
zeichnung des Herkunftsmitgliedstaats, soweit möglich mit 
deutscher Übersetzung, ausgeübt werden. Die Berufsbezeich-
nung lässt die für die jeweilige Laufbahn zu führende Amtsbe-
zeichnung unberührt.“

13. Der bisherige § 10 wird § 12 und die Wörter „obersten Dienst-
behörden“ werden durch das Wort „Behörden“ ersetzt.

14. Der bisherige § 11 wird § 13.
15. Die Anlage 1 (zu § 9 Absatz 5) wird wie folgt gefasst:

len des § 1 Absatz 1 Satz 3 beträgt die Frist drei Monate. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag oder ein 
fehlendes Dokument bei der zuständigen Behörde oder beim 
Einheitlichen Ansprechpartner eingeht. Eine Aufforderung 
zur Vorlage beglaubigter Kopien hemmt den Fristlauf nicht.“

c) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:
„(2) Die schriftliche Entscheidung ist zu begründen und 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Wird die An-
erkennung von einer Ausgleichsmaßnahme abhängig ge-
macht, muss die Begründung Informationen
1. zu dem Niveau der verlangten und dem Niveau der be-

stehenden Berufsqualifikation gemäß der Klassifizie-
rung in Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG,

2. zu den wesentlichen Qualifikationsdefiziten nach § 4 so-
wie den Gründen, aus denen diese Qualifikationsdefizite 
nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, 
die durch lebenslanges Lernen erworben und hierfür von 
einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt 
wurden, ausgeglichen werden können,

3. zu den möglichen Ausgleichsmaßnahmen nach § 5, ins-
besondere zu den Prüfungsgebieten im Falle einer Eig-
nungsprüfung,

sowie im Fall eines Wahlrechts eine Aufforderung zur Aus-
übung dieses Rechts enthalten. Die Laufbahnbefähigung 
wird in diesem Fall erst mit dem erfolgreichen Abschluss 
der Ausgleichsmaßnahme erworben.

(3) Im Falle einer Anerkennung der Qualifikation als 
Laufbahnbefähigung oder der Gewährung eines partiellen 
Zugangs gemäß § 2a ist in der schriftlichen Mitteilung dar-
auf hinzuweisen, dass die Anerkennung keinen Anspruch 
auf Einstellung begründet.

(4) Die Anerkennung ist insbesondere zu versagen, wenn
1. die Anerkennungsvoraussetzungen (§ 2) nicht erfüllt 

sind,
2. die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen trotz 

Aufforderung nicht in angemessener Frist vollständig 
vorgelegt wurden,
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Muster des Vertrags zur Regelung der Rechte und Pflichten während des Anpassungslehrgangs

Vertrag
Zwischen
dem Land Berlin, vertreten durch ………,

und

Frau/Herrn …….…,
geboren am ………,
wohnhaft …………,

wird folgender Vertrag geschlossen:
§ 1

Frau/Herrn ……… wird für die Zeit vom ……… bis zum ……… Gelegenheit gegeben, in einem Anpassungslehrgang im Sinne des § 9 
der Verordnung über die Anerkennung von Berufsqualifikationen anderer Länder der Europäischen Union als Laufbahnbefähigung (VO 
Laufbahnbefähigung EU) die ihm/ihr noch fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten
für die Laufbahn ……… [oder]
für die Ämter ……… im Rahmen der Laufbahn ……… (partieller Zugang gemäß § 2a VO Laufbahnbefähigung EU) [nicht Zutreffendes 
streichen] 
zu erwerben. Dadurch entsteht ein öffentlich-rechtliches Berufsqualifikations-Anerkennungsverhältnis.

§ 2
(1) Der Anpassungslehrgang besteht aus einer berufspraktischen Tätigkeit in den Aufgaben der Laufbahn ……… in einer oder mehreren 

Ausbildungsstellen jeweils unter Anleitung und Verantwortung einer qualifizierten Inhaberin oder eines qualifizierten Inhabers der Lauf-
bahnbefähigung (Ausbildungsleitung). Er kann durch theoretische Ausbildungsanteile ergänzt werden. 

(2) Frau/Herrn ……… fehlen bisher die folgenden Qualifikationen: 
………
………
………
Das Ziel des Anpassungslehrgangs ist der Erwerb dieser Qualifikationen. Die Ausbildungsleitung legt die weiteren Einzelheiten des Anpas-
sungslehrgangs fest. Dabei stellt sie durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Frau/Herr ……… sich die fehlenden Qualifikationen in sach-
gerechter Form aneignen kann. 

(3) Frau/Herr ……… kann sich in allen Fragen der Durchführung des Anpassungslehrgangs an die Ausbildungsleitung wenden.

§ 3
Dienstobliegenheiten werden nicht übertragen.

§ 4
Der Anpassungslehrgang endet außer mit Ablauf der festgesetzten Zeit vorzeitig auf Antrag. Er kann außerdem vorzeitig von Amts wegen 

beendet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen von Frau/Herrn ……… der Fortführung entgegenstehen.

§ 5
Frau/Herr ……… hat den Anweisungen der Ausbildungsleitung zu folgen; sie oder er wird zu Beginn des Anpassungslehrgangs auf die 

Pflicht zur Verschwiegenheit hingewiesen.

§ 6
Eine Vergütung oder ein sonstiges Entgelt wird nicht gewährt.

[oder]
Eine Vergütung oder ein sonstiges Entgelt in Höhe von mtl. ..... € wird gewährt.

Berlin, …………………………………………………………..

Teilnehmerin oder Teilnehmer des Anpassungslehrgangs

Vertreterin oder Vertreter des Landes Berlin“

„Anlage 1 (zu § 9 Absatz 5)
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16. Die Anlage 2 (zu § 11 Absatz 1) wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2 (zu § 11 Absatz 1)

Muster der Bescheinigung über den Erwerb der Laufbahnbefähigung auf Grund des Unionsrechts

Bescheinigung 
über den Erwerb der Laufbahnbefähigung 

durch Anerkennung von Berufsqualifikationen gemäß der Richtlinie 2005/36/EG1

Auf Grund des § 11 Absatz 1 der Verordnung über die Anerkennung von Berufsqualifikationen anderer Länder der Europäischen Union als 
Laufbahnbefähigung (VO Laufbahnbefähigung EU)2 wird bescheinigt, dass Frau/Herr ……, geboren am ……… in ………, auf Grund  
folgender Qualifikationsnachweise und ggf. folgender Bescheinigungen über erworbene Berufserfahrungen und/oder folgender Beschei-
nigungen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch lebenslanges Lernen erworben wurden, 
………
………
……… [Die Bezeichnungen der Qualifikationsnachweise und Bescheinigungen im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3, 6 und 7 der VO 
Laufbahnbefähigung EU sind anzuführen.]

[ggf.:] und

nach Bestehen einer Eignungsprüfung (§ 6 VO Laufbahnbefähigung EU) [oder]

nach erfolgreichem Durchlaufen eines Anpassungslehrgangs (§ 9 VO Laufbahnbefähigung EU) [oder]

nach erfolgreichem Durchlaufen eines Anpassungslehrgangs (§ 9 VO Laufbahnbefähigung EU) und Bestehen einer Eignungsprüfung (§ 6 
VO Laufbahnbefähigung EU) [nicht Zutreffendes streichen]

die Befähigung für die Laufbahn ……… [oder] 

die Befähigung für die Ämter ……… im Rahmen der Laufbahn ……… [nicht Zutreffendes streichen] 

erworben hat. 

Senatsverwaltung für ……… 

Berlin, ……… 

Unterschrift/Dienstsiegel

1   Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132)

2   Verordnung über die Anerkennung von Berufsqualifikationen anderer Länder der Europäischen Union als Laufbahnbefähigung (VO Laufbahnbefähigung EU) vom 13. Januar 
2009 (GVBl. S. 14), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Februar 2017 (GVBl. S. 206)“
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Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Februar 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines 

Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt
Das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infra-

struktur der Wachsenden Stadt vom 17. Dezember 2014 (GVBl. 
S. 521) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur 
der Wachsenden Stadt und Errichtung eines Nachhaltigkeitsfonds“

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Errichtung

Das Land Berlin errichtet unter dem Namen „Sondervermö-
gen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeits-
fonds (SIWANA)“ ein Sondervermögen.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Aus dem Sondervermögen sollen Investitionen in die 
Infrastruktur des Landes Berlin im Zusammenhang mit der 
wachsenden Stadt finanziert werden, auch soweit solche 
Vorhaben Investitionen in oder für Grundstücke erforderlich 
machen.“

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „nicht zulässig“ durch 
die Wörter „nur dann zulässig, wenn sie sachlich klar vonei-
nander abgrenzbar sind“ ersetzt.

c) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.
d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) In dem Sondervermögen wird ferner ein Nachhaltig-
keitsfonds im Umfang von bis zu 1 vom Hundert des Haus-
haltsvolumens aufgebaut. Entnahmen aus dem Fonds sind 
nur zum Zwecke der Zuführung an den Landeshaushalt  
zulässig und dürfen frühestens ab dem Haushaltsjahr 2019 
erfolgen, sofern der strukturelle Haushaltsausgleich nicht 
anders hergestellt werden kann.“

4. § 3 Satz 4 wird aufgehoben.

5. § 4 wird wie folgt gefasst:
„§ 4 

Finanzierung
(1) Vom vorläufigen Haushaltsüberschuss (Summe der Ge-

samteinnahmen abzüglich Summe der Gesamtausgaben nach 
Abschluss aller Buchungen ohne Ausgaben für die Nettoschul-
dentilgung) wird eine Nettoschuldentilgung von mindestens 80 
Mio. Euro geleistet. Der danach verbleibende Teil des Über-
schusses wird dem Sondervermögen zugeführt.

(2) Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses kann auf 
Vorschlag des Senats eine höhere Nettoschuldentilgung zu Las-
ten der Zuführung an das Sondervermögen beschließen.

(3) Eine Finanzierung der Zuführung an das Sondervermögen 
durch Einnahmen aus Kreditmarktmitteln ist nicht zulässig.“

6. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a 
Mittelverwendung

(1) Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses entscheidet 
auf Vorschlag des Senats über die Mittelverwendung für Maß-
nahmen nach § 2 Absatz 1. Nicht verbrauchte Mittel verbleiben 
im Sondervermögen.

(2) Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses entscheidet 
auf Vorschlag des Senats über die Höhe der Zuführungen an den 
und die Entnahmen aus dem Nachhaltigkeitsfonds.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Februar 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Erstes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens  

Infrastruktur der Wachsenden Stadt
Vom 6. Februar 2017
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I. S. 1722), in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), 
wird verordnet :

§ 1
Der Bebauungsplan 6-9B vom 24. März 2015 für das Gelände 

zwischen Gardeschützenweg, Tietzenweg, Viktoriastraße, Augusta-
platz, Manteuffelstraße, Moltkestraße, Holbeinstraße, Tietzenweg, 
Augustastraße, Kyllmannstraße und Viktoriaplatz im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt 

Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Personal, 
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklungsamt – 
Fachbereich Vermessung –, eine beglaubigte Abzeichnung des Be-
bauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Ber-
lin, Abteilung Finanzen, Personal, Stadtplanung und Wirtschaftsför-
derung, Stadtentwicklungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und 
Bau- und Wohnungsaufsicht –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit Verkündung dieser Verordnung gegen-
über dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die 
in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 9. Februar 2017

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Cerstin  R i c h t e r - K o t o w s k i
Bezirksbürgermeisterin

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 6-9B im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde

Vom 9. Februar 2017
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Bekanntmachung
über die Unwirksamkeit des durch Rechtsverordnung festgesetzten Bebauungsplanes XII-286  

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde

Gemäß § 47 Absatz 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106), 
wird nachstehend die Entscheidungsformel des Urteils des Ober-
verwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 19. März 2015  
(Az. OVG 2 A 4.15) bekannt gemacht :

„Der mit Verordnung vom 11. Oktober 2011 (GVBI. S. 500) fest-
gesetzte Bebauungsplan XII-286 für die Grundstücke Wismarer 
Str. 1/17, Ostpreußendamm 83, 83 A (Kolonie Eugen-Kleine- 
Brücke) im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde, wird 
für unwirksam erklärt.“

Berlin, den 20. Januar 2017

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

R i c h t e r - K o t o w s k i
Bezirksbürgermeisterin
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